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B. Bekanntmachungen der Städte, Ge-
meinden und Samtgemeinden 

 
410 Bekanntmachung; Bauleitplanung der Ge-

meinde Börger; Bebauungsplan Nr. 30 „Am 
Töppen“ der Gemeinde Börger mit örtlichen 
Bauvorschriften; Bebauungsplan der In-
nenentwicklung im beschleunigten Verfah-
ren gemäß § 13b Baugesetzbuch (BauBG); 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes; Be-
kanntmachung gemäß § 10 BauGB 

 
Der Rat der Gemeinde Börger hat in seiner Sitzung am 
16.06.2021 den Bebauungsplan Nr. 30 „Am Töppen“ als Satzung 
gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und die Begründung 
beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan wurde als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB auf-
gestellt. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 30 „Am 
Töppen“ mit örtlichen Bauvorschriften ist im nachstehenden Über-
sichtsplan schwarz umrandet dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 30 liegt mit Begründung und den darin 
aufgenommenen örtlichen Bauvorschriften bei der Gemeinde Bör-
ger, Alter Schulhof 1, 26904 Börger, während der Dienststunden 
öffentlich aus und kann dort eingesehen werden.  
 
Weiterhin können diese Unterlagen auch im Internet unter  
der Adresse „www.soegel.de/samtgemeinde/bauleitplanung/be-
bauungsplaene“ eingesehen sowie zusätzlich über das zentrale 
Internetportal des Landes Niedersachsen „https://uvp.niedersach-
sen.de“ abgerufen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 30 „Am 
Töppen“ nebst örtlichen Bauvorschriften gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB in Kraft. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung 
wird hingewiesen. 

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird außerdem darauf hingewiesen, 
dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dem Veröffent- 
lichungsdatum dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Börger unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
 
 Börger, 20.10.2021 
 
GEMEINDE BÖRGER 
Der Gemeindedirektor 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
411 Bekanntmachung; Bauleitplanung der Ge-

meinde Börger; Bebauungsplan Nr. 28 
„Mühlenberg, III. Erweiterung“ der Ge-
meinde Börger mit örtlichen Bauvorschrif-
ten; Bebauungsplan der Innenentwicklung 
im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 
Baugesetzbuch (BauBG); Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes; Bekanntmachung ge-
mäß § 10 BauGB 

 
Der Rat der Gemeinde Börger hat aufgrund des § 58 Niedersäch-
sisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) den Bebau-
ungsplan Nr. 28 „Mühlenberg, III. Erweiterung“, im Umlaufverfah-
ren gemäß § 182 NKomVG als Satzung sowie die Begründung 
beschlossen. Dieser Beschluss wurde gemäß § 182 Abs. 2  
Satz 2 NKomVG am 29.01.2021 veröffentlicht. 
 
Der Bebauungsplan wurde als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB auf-
gestellt. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 28 „Mühlenberg, III. Erweiterung“, mit örtlichen Bauvorschrif-
ten, ist im nachstehenden Übersichtsplan schwarz umrandet dar-
gestellt.  
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Der Bebauungsplan Nr. 28 liegt mit Begründung und den darin 
aufgenommenen örtlichen Bauvorschriften bei der Gemeinde Bör-
ger, Alter Schulhof 1, 26904 Börger, während der Dienststunden 
öffentlich aus und kann dort eingesehen werden.  
 
Weiterhin können diese Unterlagen auch im Internet unter  
der Adresse „www.soegel.de/samtgemeinde/bauleitplanung/be-
bauungsplaene“ eingesehen sowie zusätzlich über das zentrale 
Internetportal des Landes Niedersachsen „https://uvp.niedersach-
sen.de“ abgerufen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 28 „Müh-
lenberg, III. Erweiterung“, nebst örtlichen Bauvorschriften gemäß 
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird außerdem darauf hingewiesen, 
dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dem Veröffent- 
lichungsdatum dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Börger unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
 
 Börger, 21.10.2021 
 
GEMEINDE BÖRGER 
Der Gemeindedirektor 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
412 Satzung über die Entschädigung der Mit-

glieder des Rates und der nicht dem Rat an-
gehörenden Ausschussmitglieder sowie 
der ehrenamtlich tätigen Personen in der 
Gemeinde Geeste 

 
Aufgrund der §§ 10, 44, 55 und 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fas-
sung vom 17. Dezember 2010, zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700), hat der Rat 
der Gemeinde Geeste in seiner Sitzung am 27.10.2021 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Tätigkeit als Ratsfrau und Ratsherr und sonstige ehren-

amtliche Tätigkeit für die Gemeinde Geeste wird grundsätzlich 
unentgeltlich geleistet. Anspruch auf Aufwandsentschädi-
gung, Auslagenersatz, einschließlich der Aufwendungen für 
eine Kinderbetreuung, sowie Erstattung von Verdienstausfall 
und den Pauschalstundensatz besteht – soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist – nur im Rahmen dieser Satzung. 

 
(2) Eine monatliche Aufwandsentschädigung wird jeweils für  

einen vollen Monat gezahlt, auch dann, wenn der Empfänger 
das Amt nur für einen Teil des Monats innehat. Mit der Zah-
lung der Aufwandsentschädigung gelten alle Auslagen, mit 
Ausnahme der Fahrkosten, als abgegolten. 

 

(3) Führt der Empfänger einer Aufwandsentschädigung seine 
Dienstgeschäfte – den Erholungsurlaub nicht eingerechnet – 
länger als drei Monate nicht, so ermäßigt sich die Aufwands-
entschädigung für die über drei Monate hinausgehende Zeit 
auf die Hälfte. Vom gleichen Zeitpunkt an erhält der die Ge-
schäfte führende Vertreter 75 % der Aufwandsentschädigung 
des zu Vertretenden. Seine Aufwandsentschädigung darf 
dann insgesamt nicht höher sein, als die des zu Vertretenden. 

 
(4) Ruht das Mandat, so wird keine Aufwandsentschädigung ge-

zahlt. 
 

§ 2 
Aufwandsentschädigungen,  

Sitzungsgelder und Fahrkosten 
 
(1) Ratsfrauen und Ratsherren erhalten, soweit gesetzlich nicht 

anderes bestimmt ist, für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- 
und Fraktionssitzungen und als Ersatz für ihre Aufwendungen 
eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 

  
a) monatlich 35,00 € 
   
 und 
  
b) je Sitzung 25,00 €. 

  
 Soweit Kinder unter 14 Jahren nicht von Familienmitgliedern 

bzw. Einrichtungen (z. B. Kindergärten) betreut werden kön-
nen und den Ratsfrauen und Ratsherren tatsächliche finan-
zielle Aufwendungen entstehen, wird eine Aufwandsentschä-
digung als Sitzungsgeld je Sitzung von 30,00 € gezahlt. 

  
(2) Neben der Aufwandsentschädigung nach § 2 Abs. 1 wird eine 

zusätzliche monatliche Aufwandsentschädigung gezahlt an 
  

a) die stellv. Bürgermeister 75,00 € 
b) Ratsvorsitzender 20,00 € 
c) die Fraktionsvorsitzenden 50,00 € 
 zuzüglich eines Steigerungs- 
 betrages von 2,00 € 
 je Fraktionsmitglied 

 
(3) Soweit Kinder unter 14 Jahren nicht von Familienmitgliedern 

bzw. Einrichtungen (z. B. Kindergärten) betreut werden kön-
nen und den Ratsfrauen und Ratsherren tatsächliche finan-
zielle Aufwendungen entstehen, erhöht sich die Aufwandsent-
schädigung in Abs. 2 um 20 %. 

 
(4) Als Fahrkosten werden auf Antrag die Kosten für die Benut-

zung öffentlicher Verkehrsmittel oder für die Benutzung eines 
eigenen oder gemieteten Personenkraftwagens 0,30 € je  
Kilometer Fahrstrecke gezahlt. 

 
§ 3 

Sitzungsgeld  
für sonstige Mitglieder in Ratsausschüssen 

 
Nicht dem Gemeinderat angehörende Mitglieder der Ausschüsse 
erhalten für die Teilnahme an einer Ausschusssitzung eine Auf-
wandsentschädigung als Sitzungsgeld von 25,00 € je Sitzung. So-
weit Kinder unter 14 Jahren nicht von Familienmitgliedern bzw. 
Einrichtungen (z. B. Kindergärten) betreut werden können und 
den nicht dem Gemeinderat angehörenden Mitgliedern tatsäch-
liche finanzielle Aufwendungen entstehen, wird eine Aufwands-
entschädigung als Sitzungsgeld in Höhe von 30,00 € je Sitzung 
gezahlt. Die Fahrkostenerstattung erfolgt gemäß § 2 Abs. 4. 
 
 
 
 
 
  


